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Forum der Konformitätsbewertungsstellen PED/SPV (CABF) 

CABF 

Zusammenhang 
mit der DGRL: 
Anhang III,  
Modul A2 und 
C2 

CABF-Empfehlung 

Frage: 
 
Sollte die benannte Stelle dem Hersteller ein Dokument nach Modul A2 oder C2 
ausstellen? 

Antwort: 
 
Ja. In Abhängigkeit von den Akkreditierungserfordernissen kann sich das Dokument 
unterscheiden (Beispiele: Prüfbericht, Genehmigung zur Verwendung der Kennnummer 
der benannten Stelle). 

Begründung: Die Richtlinie erwähnt in Anhang III keine Dokumente für diese Module. Dennoch muss 
der Hersteller über eine schriftliche Genehmigung zur Verwendung der Kennnummer der 
benannten Stelle hinter dem CE-Kennzeichen verfügen. 
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